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Hinweise zur Einführung der Stufe 6 

 

Hinweise zur Einführung der Stufe 6 in den 
Entgeltgruppen 9 bis 15 TV-L und zur Tabel-
lenerhöhung in der „kleinen“ EG 9 Stufe 4 

Liebe Kolleginnen und Kollegen, 
Bestandteil der Tarifeinigung mit der Tarifge-
meinschaft deutscher Länder (TdL) vom 17. 
Februar 2017 ist neben den allgemeinen Ta-
bellenerhöhungen von 2,35 % zum 1. Janu-
ar 2018 auch die Einführung einer Stufe 6 in 
den Entgeltgruppen 9 bis 15 vorgesehen. 

Dies wird im Regelfall folgendermaßen um-
gesetzt: 

Zum 1. Januar 2018 wird in der Entgelttabelle 
für die Entgeltgruppen 9 bis 15 eine neue Stufe 
6 eingeführt. Alle Beschäftigten, die am 31. 
Dezember 2017 bereits seit mindestens fünf 
Jahren in der Stufe 5 oder in einer individuellen 
Endstufe (Stufe 5+) ihrer Entgeltgruppe sind, 
kommen dann automatisch in die Stufe 6. 
Beschäftigte die zum 31.12.2017 die fünf Jahre 
noch nicht zurückgelegt haben rücken erst in 
die Stufe 6 auf, nachdem sie fünf Jahre in der 
Stufe 5 zurückgelegt haben. 
 

Wer sich bisher in einer individuellen Endstu-
fe der Stufe 5 (Stufe 5+) befindet und die er-
forderlichen fünf Jahre zurückgelegt hat, wird 
zum 1. Januar 2018 automatisch in die neue 
Stufe 6 übergeleitet. Ist der Betrag der Stufe 6 
niedriger als die individuelle Endstufe, werden 
die Beschäftigten in eine individuelle Endstufe 
der Stufe 6 (Stufe 6+) mit dem unveränderten 
Betrag ihrer bisherigen individuellen Endstufe 
übergeleitet. Es tritt also kein Verlust ein.  

Sonderfall der „kleinen“ EG 9: 

Beschäftigte, die in der Entgeltgruppe 9 ein-
gruppiert sind, bei der bereits die Stufe 4 End-
stufe ist, gilt Folgendes:  
Das Tabellenentgelt in der Stufe 4 erhöht sich 
nach fünfjähriger Verweildauer in der Stufe 4 
ab dem 1. Januar 2018 um 1,5 %, das ent-
spricht 53,41 €, und ab dem 1. Oktober 2018 
um insgesamt 3,0 % auf dann 106,81 €. Auf 
die erforderliche Verweildauer wird die bis zum 
31. Dezember 2017 in Stufe 4 oder einer indi-
viduellen Endstufe (Stufe 4+) verbrachte Zeit 
ebenfalls angerechnet. 
Nach übereinstimmender Auffassung mit der 
TdL sollen diese Regelungen auch für alle Be-
schäftigten in der „kleinen“ EG 9 gelten, die 
mit körperlich / handwerklich geprägten Tä-
tigkeiten (vergl. § 38 Abs. 5 Satz 2 TV-L und 
Teil III der Entgeltordnung der Länder) be-
schäftigt sind. 
Insgesamt wird mit diesen Regelungen in der 
„kleinen“ EG 9 keine Stufe 5 eingeführt, aber 
die materielle Wirkung ist dieselbe wie bei der 
Einführung der Stufe 6 in den übrigen Entgelt-
gruppen. 
 
Auch bei einer Höhergruppierung ergeben 
sich keine Nachteile, weil nach § 17 Abs. 4 
Satz 1 TV-L das bisherige Tabellenentgelt 
Ausgangspunkt für die Stufenzuordnung in 
der höheren Entgeltgruppe ist und es sich 
bei dem erhöhten Tabellenentgelt eben 
auch um Tabellenentgelt handelt, und nicht 
etwa um eine Zulage. 
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Bei Beschäftigten, die aufgrund der Überlei-
tung 2006 aus dem Bundesangestelltentarif-
vertrag (BAT) in den TV-L nach § 12 in Verbin-
dung mit Anlage 3 TVÜ-Länder noch einen 
Strukturausgleich gezahlt bekommen, wird 
der Zugewinn aus der Einführung der Stufe 6 

wie bei einer Höhergruppierung auf den Struk-
turausgleich angerechnet.  
Je nach Höhe des Zugewinns durch das Auf-
rücken in die Stufe 6, vermindert sich der 
Strukturausgleich oder entfällt gänzlich. Eine 
Verminderung des bisherigen Gesamtein-
kommens ist ausgeschlossen. 

 
 
 

 
 
 

Überleitungsgruppe 
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Entgelttabellen ab 1. Januar 2018 


